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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Mitteilungsvorlage (öffentlich) ( 2/429/2009) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 27.07.2009 
Sachbearbeitung:  Herr Kern , Fachbereich 2 Finanzen 

 
Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 
Ausschuss für Fusion und interkommunale 
Zusammenarbeit, Vermögensauseinandersetzungen, 
Finanzen, Personal und Tourismus 

 Kenntnisnahme  

 
 
Übertragung der Abwasserbeseitigung der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) auf den 
Wasserverband 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch die Übertragung der Abwasserbeseitigung der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) auf den 
Wasserverband zum 01.01.2006 sind sämtliche Vermögensgegenstände und Zuweisungen/Zuschüsse 
sowie Beiträge auf den Verband übertragen worden. Auch die zur Finanzierung der Anlagen erforderlichen 
Darlehen sind auf den Verband übergegangen. 
Aus den vorhandenen Zahlenwerken und einer Überprüfung der Belege sind die für die Bilanz zum 
01.01.2006 erforderlichen Werte ermitteltworden. Es hat sich eine Differenz zwischen Passiva und Aktiva in 
Höhe von 421.083,61 Euro ergeben, die vom WV als Forderung gegen die Samtgemeinde Elbtalaue als 
Rechtsnachfolgerin der Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) eingebucht worden ist. 
Dieser Sachverhalt wurde dem Rat der Samtgemeinde Elbtalaue im Rahmen der Beschlussfassung zum 
Jahresabschluss 2006 bekanntgegeben und so akzeptiert. 
Der Wasserverband hat nunmehr offiziell diesen Betrag geltend gemacht. Der Betrag wird laut Vorschlag 
des WV über 10 Jahre in Raten von jeweils 42.108,63 Euro ausgeglichen, erstmals zum 31.12.2009. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Diese Forderung stammt aus der Übergabe der Abwasserbeseitigung zum 01.01.2006. Auch wenn sie erst 
später festgestellt worden ist, hat sie am 01.01.2007, dem Zeitpunkt für die 1. Eröffnungsbilanz der 
Samtgemeinde Elbtalaue bereits bestanden. Dieser Betrag wird also in der 1. Eröffnungsbilanz als 
Verbindlichkeit ausgeweisen werden. Der Ergebnishaushalt wird durch diesen Betrag nicht belastet. 
 
Die Finanzierung der tatsächlichen Zahlung erfolgt durch eingehende, gestundete Abwasserbeiträge, die 
nicht auf den WV übertragen worden sind, sondern durch die Samtgemeinde abgewickelt werden. 
 
 
 
Anlagen: 

•  
 
 
 
 
 
 


